
 

 

 

 

 

 

 

 

An alle 
Kleingärtnerinnen und 
Kleingärtner 
 

 

 

 

        

         Köln, den 05.08.2010 
 
Immer wieder berichten uns benachbarte Anwohner, dass einzelne 
Pächterinnen und Pächter aus unserer Kleingartenanlage Gartenabfälle 
oder Müll illegal im Gebüsch der  Grünanlage rund um die Kleingarten-
anlage “entsorgen“ oder einfach neben den Bänken oder Papierkörben 
in der Grünanlage ablegen.  
 

Unbeschadet der strafrechtlichen Relevanz ist dieses sozialschädliche 
Verhalten auch extrem vereinsschädigend. Wir werden daher alles ver-
suchen, um auch mit Hilfe der Anwohner solche "Müllferkel" zu identifi-
zieren. Diese erwartet dann nicht nur eine Strafanzeige, sondern auch 
ein Vereinsausschlussverfahren mit Kündigung des Pachtvertrages.  
 

An alle anderen Vereinsmitglieder appellieren wir: Helft mit, unsere An-
lage und deren Umgebung sauber zu halten. Sprecht die Personen an, 
die ihren Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgen und informiert den Ver-
einsvorstand, damit dieser Maßnahmen ergreifen kann. 
 

Zur Erinnerung: 

Gemäß § 5 der Gartenordnung ist jede Pächterin und jeder Pächter verpflichtet, 

in ihrem/seinem Garten einen Kompostplatz einzurichten und alle anfallenden 

organischen Abfälle dort zu verwerten. Nicht kompostierbare Abfälle sind nach 

den behördlichen Bestimmungen durch Entsorgung über den privaten Hausmüll 

oder Abgabe an einer öffentlich eingerichteten Müllannahmestelle zu beseitigen. 

 
Der Vorstand 
Im Auftrag 
 
Arnold Müller 


